
Vierseitiges Abkommen

fektivität der staatlichen Tätigkeit 
bei der Verwirklichung der Haupt
aufgabe zu erhöhen, die politisch- 
ideologische Erziehung und fachli
che Qualifizierung der Mitarbeiter 
im Staatsapparat zu verbessern, die 
Beziehungen der Organe des Staats
apparates zu den Bürgern rechtlich 
weiter auszugestalten und damit zur 
Vertiefung des Vertrauens der Bür
ger zu ihrem Staat beizutragen. Es 
ist vor allem darauf gerichtet, Aufga
ben und Verantwortung der Staats
organe exakt zu bestimmen; die ver
waltungsrechtliche Verantwortlich
keit und die Entscheidungsbereiche 
der Staatsorgane und staatlichen 
Leiter sowie die Rechte und Pflich
ten der Staatsfunktionäre verbind
lich festzulegen; einfache, direkte 
und überschaubare Leitungslinien 
durch die wissenschaftlich begrün
dete Organisationsstruktur der 
Staatsorgane zu fördern; die Bezie
hungen der oberen zu den unteren 
Staatsorganen und die Anwendung 
des Prinzips der doppelten Unter
stellung der örtlichen Räte und ihrer 
Fachorgane zu regeln; die Einhal
tung der Staatsdisziplin und der —*■ 
sozialistischen Gesetzlichkeit durch 
die Staatsorgane durchzusetzen; 
eine hohe Qualität der staatlichen 
Beschlüsse und Entscheidungen in 
ihrer Einheit von Vorbereitung, 
Durchführung und Kontrolle zu ge
währleisten sowie die regelmäßige 
Rechenschaftslegung der Räte und 
der staatlichen Leiter vor den Volks
vertretungen und den Kollektiven 
der Werktätigen zu sichern; den 
weiteren Ausbau der Volkskontrolle 
zu fördern. Gegenstand des V. sind 
die in Ausübung vollziehend-verfü- 
gender Tätigkeit der Organe des 
Staatsapparates gestalteten gesell
schaftlichen Verhältnisse. Für die 
V.sbeziehungen ist charakteristisch, 
daß an einem V.sverhältnis in der 
Regel immer ein staatliches Organ 
beteiligt ist, das in Ausübung vollzie- 
hend-verfügender Tätigkeit staatli
che Machtbefugnisse wahrnimmt.

1010

V.sverhältnisse können auf Initiative 
des staatlichen Organs und von an
deren Beteiligten entstehen. Sanktio
nen, die wegen Verletzung der sich 
aus dem V.sverhältnis ergebenden 
Pflichten angewendet werden, sind 
in der Regel Maßnahmen der ord
nungsrechtlichen, der allgemeinen 
verwaltungsrechtlichen und der dis
ziplinarischen Verantwortlichkeit. 
Streitigkeiten zwischen den Beteilig
ten eines V.sverhältnisses werden in 
der Regel auf dem Verwaltungs
wege durch die rechtlich dafür zu
ständigen Organe entschieden. Das 
V. ist untrennbar mit der Entwick
lung des —*• Staatsrechts der DDR 
verbunden. Es geht von der Einheit 
der sozialistischen Staatsmacht und 
der Volksmassen bei der Leitung der 
gesellschaftlichen Entwicklung, von 
der Einheit von gewählten Organen 
der Staatsmacht und dem Staatsap
parat aus. Die staatliche Leitung der 
volkswirtschaftlichen Bereiche er
folgt auch mittels des V., das in en
ger Beziehung zum —<■ Wirtschafts
recht steht. Da die vollziehend-ver- 
fügende Tätigkeit nicht nur unter ju
ristischen Aspekten, sondern auch in 
ihrer organisierenden, durchführen
den und gestaltenden Tätigkeit zu 
verstehen ist, ergeben sich Beziehun
gen des V. zur wissenschaftlichen 
Organisation der staatlichen Lei
tung.

Vierseitiges Abkommen: am
3. 9. 1971 von der UdSSR, den USA, 
Großbritannien und Frankreich Un
terzeichneter und am 3. 6. 1972 in 
Kraft getretener Vertrag über West
berlin mit einer Reihe von Anlagen 
und Zusatzvereinbarungen. Das 
V. A. kam vor allem dank den be
harrlichen Bemühungen der UdSSR 
um die politische Entspannung in 
Europa und der Verständigungsbe
reitschaft der DDR zustande. Es ist 
ein Ergebnis des konsequenten 
Kampfes der UdSSR, der DDR und 
aller friedliebenden, verantwor
tungsbewußten Kräfte in Europa,


